
Landschaftsplan Wuppertal-West 

Änderungsantrag zur Drucksache Nr. VO/2387/03 

 

Sehr geehrter Herr Reese, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die Umweltverbände beantragen der Stadtentwicklungsausschuss möge beschließen: 

 

 
Das Wusterhauser Bachtal wird als Naturschutzgebiet ausgewiesen. 
 
 
Das Rottsieper Bachtal - mit im unteren Abschnitt ökologisch wertvollen Brach- und 
Grünlandbiotopen sowie der Oberheidter Kerbtalbach werden als Naturschutzgebiet (NSG) 
ausgewiesen 
 
Eine Erweiterung der Kläranlage auf dem Gebiet "Knechtweide“ wird grundsätzlich 

ausgeschlossen. Hier handelt es sich um einen ökologisch bedeutsamen Biotopkomplex 

(einzige unbebaute Auefläche an der Wupper), der seit längerer Zeit durch regelmäßige 

Biotoppflegemaßnahmen stabilisiert wird.  

 
1.  Der Bereich FNP Nr.109 - südlich Solinger Straße wird als LSG  ohne temporäre 

Einschränkung ausgewiesen.  
 
2.  Der Silbersee und die umgebenden Restflächen werden als Geotop betrachtet und 

als Naturdenkmal ausgewiesen. 
 
3.  Auf dem Gelände der Kläranlage Buchenhofen wird der alte Umlaufberg 

mit einem Wupperterrassenrest als Geotop betrachtet und als Naturdenkmal 
ausgewiesen. 

 

4.  Der Bereich Bolthausen/Westpark/Bremkamp wird als LSG im Landschaftsplan West 

ausgewiesen. 
 
5.  Der Bereich nördlich von Dasnökel (außer der Kleingärten) wird als LSG 

ausgewiesen. 
 

6.   Der südliche Bereich am Ende der Carl-Schurz-Straße wird als LSG im Landschafts-                        

            plan West ausgewiesen. 
  
 
9.  Der Bereich Rather Straße - FNP Nr.113 (Fläche befindet sich im GEP 

99 im Bereich "allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche"-AFA) – wird als LSG 
ausgewiesen (regionaler Grünzug, wertvolle Biotoptypen, Biotop- und Artenschutz). 

 

 

 

Die folgenden Flächen werden im Landschaftsplan Wuppertal-West nicht mit dem 

Entwicklungsziel 6 bzw. 6.1 – temporäre Erhaltung dargestellt, da sie nicht als 



Wohnbauflächen oder für gewerbliche und industrielle Nutzung zur Verfügung stehen 

sollen: 
 

a)  Zoo-Erweiterungsfläche (EZ 6), LSG-Festsetzung im LP West 
 
b)  Nesselbergstr./Küllenhahn (EZ 6), LSG-Festsetzung im LP West 
 
c)  Korzert/Silbersee (EZ 6), keine Festsetzung im LP West 

 
d)  Vonkeln (EZ 6 und 6.1), LSG und NSG-Festsetzung im LP West sowie FFH-Gebiet 

(Schattenliste der anerkannten Naturschutzverbände - 300 m-Linie) 
 
e)  Heidestraße (EZ 6), LSG-Festsetzung im LP West 

 
f) Kemmannstraße (EZ 6), LSG-Festsetzung im LP West 

 
g)  Robert-Lütters-Weg (EZ 6), LSG-Festsetzung im LP West 

 
h)  Greuel (EZ 6) - FNP Nr.108 Greuel, LSG-Festsetzung im LP West, 

 
westliche Grünlandfläche: 
Ökologisch besonders wertvoll, Lebensraum für wirbellose Tiere, Säuger, Vögel, 
Amphibien und Reptilien und klimaökologisch von besonderer Bedeutung als 
Kaltluftentstehungsgebiet, bedeutende Pufferfunktion zwischen Freiraum und 
Siedlungsbereich sowie seit Jahren Brachwiese mit steigender ökologischer Qualität. 
 
östliche Grünlandfläche: 

Extrem hohe Bedeutung für den Wasserhaushalt (Quellentstehungs- und 
Quelleinzugsgebiet des Möschenborn - auch § 62 LG NRW betroffen), Kalt-
luftentstehungsgebiet, bedeutende Pufferfunktion zwischen bergischer Hofschaft 
"Greuel" und östlich angrenzenden Wohngebieten. 

 
i)  Rather Straße (EZ 6), FNP Nr.113 Rather Straße, Fläche befindet sich laut GEP 99 

im Bereich "allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich (AFA)", (wertvolle Biotoptypen, 
Biotop- und Artenschutz, regionaler Grünzug). 

 
j)  Kohlfurther Straße/Schwaffert (EZ 6), LSG-Festsetzung im LP West. 

 
k)  Sudberger Straße (EZ 6) - FNP Nr.219 Stiepelhaus, LSG-Festsetzung im LP West, 

Landschaftsschutz VO 1975, Fläche befindet sich im Bereich "allgemeiner Freiraum- 
und Agrarbereich (AFA)" laut GEP 99. 

 
l)  Am Elend (EZ 6.1), LSG-Festsetzung im LP West. 
 
m)  Zur Waldesruh (EZ 6.1), LSG-Festsetzung im LP West. 

 
n)  Schwabhausen/Friedensstraße (EZ 6.1), LSG und NSG-Festsetzung im LP West. 

 
o)  Hinterdohr (EZ 6.1), LSG-Festsetzung im LP West. 

 
p)  Kamp/Auf dem Kämpchen (EZ 6.1), LSG-Festsetzung im LP West. 
 
q)  Herichhausen/Nachtigallenweg (EZ 6.1), NSG-Festsetzung im LP West. 
 
r)  Fläche südlich Schorfer Straße/Friedhof (EZ 6.1), FNP Nr.109 südlich Solinger 

Straße, LSG-Festsetzung im LP West, Landschaftsschutz VO 1975, FFH-Gebiet 



(Schattenliste der anerkannten Naturschutzverbände- 300 m-Linie), Obstwiese, 
Kaltluftentstehungsgebiet, Quelleinzugsgebiet des Kaltenbaches (§ 62 Biotop LG 
NRW) und bedeutende Naherholungsfunktion. 

 
s)  Kemmannstraße (EZ 6.1), LSG-Festsetzung im LP West. 
 
t)  Unterkirchen (EZ 6.1), LSG-Festsetzung im LP West. 

 
u)  Teschensudberg/Mittelsudberg (EZ 6.1), LSG und LSG m. bes. Festsetzungen im 

LP West. 
 
v)         Hintersudberg/Schöppenberg (EZ 6.1), LSG und NSG-Festsetzung im LP West,               

            schützenswertes Biotop, wichtige Funktion für den Freiflächenverbund 
 
w)        Rather Straße - FNP Nr.113-003 (Mischgebiet)(EZ6/6.1) LSG – Festsetzung im LP     
            West 

      wertvolle Biotoptypen, § 62 Biotop, Quelleinzugsgebiet des Evertsbaches, Biotop-   
      und Artenschutz. 
 

x)         Südlich von Mittelsudberg - FNP Nr.220 Schöppenberg (EZ 6.1) LSG –Festsetzung     

            im LP West  

Obstwiese, charakteristisches und wertvolles Landschaftsstrukturelement, besondere 

Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz. 

 
y)         Obere Rutenbeck (EZ6) LSG-Festsetzung im LP West 

  
z)         alle neuen zusätzlich ausgewiesenen  Flächen mit temporärer Erhaltung mit dem     
            Entwicklungszielen 6 bzw. 6.1 (Anlage 1, Seite 6, Fläche  Nr. 13-18, Seite7-9 Fläche  
            13-35  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Christian Limbach 
Für die Umweltverbände 


